
 

        Herzlich willkommen im  
        Wein- und Ferienort Kinheim 
 

Platzordnung für den Wohnmobilstellplatz 
der Ortsgemeinde Kinheim 

 
 Zulassung 
   Unser Stellplatz ist nur für Wohnmobile freigegeben. Wohnwagen, Gespanne, Zelte und PKWs sind nicht  
   zugelassen. Eine Reservierung ist nicht erforderlich und daher nicht möglich. Die Stellplätze sind in Abhängigkeit  
   der Belegung frei wählbar.  
 
 Öffnungszeit 
   Der Platz ist von Anfang April bis Ende Oktober für das Abstellen von Wohnmobilen geöffnet. 
 
 Versorgung / Entsorgung 
   Frischwasser kann an der dafür vorgesehenen Zapfstelle bezogen werden. Abwasser und Fäkalienentsorgung  
   bitte nur über die Entsorgungsstation vornehmen. Abfälle und Altglas bitte in die dafür vorgesehenen Container                       

entsorgen. Die Gebühren hierfür sind in den Stellplatzgebühren enthalten. 
 
 Energieversorgung 
   Der Bezug von elektrischer Energie ist über die Stromsäulen möglich und wird mit 4,00 €/Tag pauschal 
   berechnet. Für die Stromversorgung zum Wohnmobil ist der Eigentümer selbst haftbar. Der Betrieb von 
   Generatoren und Klimaanlagen sind nicht erlaubt. 
 
 Rücksichtnahme 

Unnötiges Hin- und Herfahren, insbesondere mit Kleinkrafträdern bitten wir, auch im Namen der übrigen    
Erholungssuchenden zu unterlassen. Bitte beachten Sie die Nachtruhe ab 22:00 Uhr. 

 
 Hunde 

      Hunde sind am gesamten Mosel-Vorgelände an der Leine zu führen. Die Hinterlassenschaften Ihres Hundes  
    sind zu entfernen. Hundekotsäcke finden Sie auf dem Wohnmobilstellplatz, sowie bei der Tourist-Information. 

 
 Grillen 
   Grillen mit Holzkohle oder anderen Brennmaterialien ist nur dann erlaubt, wenn andere Nutzer nicht durch  
   Qualm, Feuerflug und Geruch belästigt werden. Offenes Feuer ist strengstens verboten.  
 
 W-Lan Hotspot 

Die Nutzung unseres W-Lan Hotspots (öffentlicher, drahtloser Internetzugangspunkt) ist in den Stellplatz-   
gebühren enthalten. 

 
 Haftung 
   Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl oder Schäden an den  
   geparkten Fahrzeugen wird nicht gehaftet. Alle Fahrzeuge müssen verkehrstechnisch zugelassen sein. 

      Es gilt die Straßenverkehrsordnung des deutschen Rechts. Bei Verstößen kann ein Platzverweis durch den    
Platzwart ausgesprochen werden. 

 
   Gebühren: 
   Die Stellplatzgebühren betragen € 10,00 pro Wohnmobil/Tag plus € 4,00 für Stromnutzung/Tag.  

Die Gebühren sind an der Ticketsäule in BAR (Münzeinwurf) oder mit Karte zu verrichten. Der Quittungsbeleg ist 
gut sichtbar hinter der Frontscheibe anzubringen, da regelmäßig durch den Platzwart die Zahlung der 
Stellplatzgebühren kontrolliert wird. 

    
 Tourist-Information 

       Informationen über den Moselort Kinheim, sowie Ausflugstipps, Schiffsfahrkarten, Buspläne, Ansichtskarten  
     und Briefmarken erhalten Sie in der Tourist-Information Kinheim. Öffnungszeiten finden Sie unter www.kinheim.de 
 

     

http://www.kinheim.de/

